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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
25        Fachbereich Zentrale Dienste

Beteiligt:

Betreff:
Neuwahl eines stellvertretenden stimmberechtigten  Mitgliedes des 
Jugendhilfeausschusses

Beratungsfolge:
20.09.2012 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt wählt gem. § 4 Abs. 2 Buchstabe c) der Satzung für das 
Jugendamt der Stadt Hagen Frau Hannah Scharlau, Jugendbildungsreferentin des 
BDKJ, als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied in den 
Jugendhilfeausschuss. 

Der Beschluss wird am Tag nach der Ratssitzung umgesetzt.
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Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt Hagen hat in seiner Sitzung am 05.11.2009 im Rahmen der 
Neubildung des Jugendhilfeausschusses u.a. Frau Hiltrud Steinhofer-Haurand als 
Vertreterin der evangelischen Jugend zum stellvertretenden stimmberechtigten 
Mitglied des JHA gewählt. (§ 4 Abs. 2 Buchstabe c) der Jugendamtssatzung). 

Nunmehr teilt der Vorsitzende des Jugendringes Hagen, Herr Frank Fischer,  mit, 
dass die Jugendbildungsreferentin beim BDKJ, Frau Hannah Scharlau, als 
Nachfolgerin für Frau Steinhofer-Haurand vorgeschlagen wird. 

Der Rat der Stadt Hagen wird gebeten, Frau Scharlau als stellvertretendes 
stimmberechtigtes Mitglied des JHA zu wählen. 

 

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benötigt werden löschen.)

X Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez. Jörg Dehm gez. Christoph Gerbersmann
Oberbürgermeister Stadtkämmerer
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Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung
X Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung

Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
25        Fachbereich Zentrale Dienste

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
25 1
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